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Beschrinkung auf juristische
massnahmen kann nicht helfen

von professor Raymond Battegay,
leitender Arzt der Psychiatrischen Universitits-Poliklinik

Wie die autorin zu recht sagt, sind die
drogenabhingigen im grunde nicht kriminel-
le, sondern kranke. Obschon uns bewusst
ist, dass sich die gesellschaft mit den be-
tdubungsmittel-gesetzen schiitzen will und
auch etwas zum schutze der betroffenen bei-
tragen mdchte, beobachten wir leider nicht
selten, dass die jugendlichen drogenkonsu-
menten durch den kontakt mit der justiz
noch weiter entmutigt werden und nun kaum
mehr daran glauben, je wieder den weg zu-
rlickzufinden. Auch eine abschreckende wir-
kung geht davon oft nicht aus. Wie die an-
gefiihrten beispiele von E1fi Schopf zeigen,
sind diese jungen menschen, die zu drogen
greifen, bereits vor dem drogenkonsum psy-
chisch geschiddigt. Aus allen untersuchungen,
die in vielen l&ndern, u.a. auch in der
Schweiz durchgefiihrt werden, ist ersicht-
lich, dass diese jugendlichen meist aus
dusseren oder inneren. broken-home-situatio-
nen stammen. Sie vermissten bei ihrem heran-
wachsen jene sichernde geborgenheit, jenes
urvertrauen, das ihnen allein eine unauf-
fd1llige integration in die gesellschaft ge-
stattet hidtte. Wegen ihrer frihen frustra-
tion sehnen sie sich nach jener umsorgung,
nach jener geflihlswidrme, die ihnen helfen
konnte, ein sicherheitsgefiihl zu entwickeln,
das sie in die lage versetzte, die mit dem
heranwachsen verbundenen belastungen zu er-
tragen. Doch werden sie in ihren Ubermidssi-
gen erwartungen meist enttduscht, und sie
greifen in ihrer verzweiflung zur droge,
einerseits, weil sie davon in einer art
selbstbehandlung hilfe erwarten, anderer-
seits oft auch weil sie sich dann in gemein-
schaft mit anderen wissen. Dieser wunsch
nach einem Uberwinden innerer not und &dus-
serer isolierung ist also oft am ursprung
des drogengebrauchs. Dass ihnen diese mit-
tel nicht helfen k&nnen, wird ihnen immer
erst bewusst, wenn sie bereits in das ver-
hingnis der drogenabhingigkeit geraten sind.
Werden sie stets von neuem riickf4llig, hat
dieser umstand wenig mit asozialitidt zu
tun, sondern mit ihrem die basis bildenden
seelischen leiden sowie mit ihrer kodrperli-
chen und seelischen abhingigkeit von den
stoffen, von denen sie vergeblich eine Uber-
windung ihrer not erhofften. Will die ge-
sellschaft den drogenabhingigen wirklich
helfen, so muss sie sich bewusst werden,

dass eine beschrinkung auf juristische mass-
nahmen diesen gefiihlsmissig ausgehungerten
Jugendlichen, die nie eine mitmenschliche
liebe erfahren haben, nicht helfen kann.
Nur wenn diese jungen menschen eine tragen-
de mitmenschliche gemeinsamkeit mit einem
therapeuten erfahren, zu dem sie ein ver-
trauen entwickeln konnen, werden sie sich
aus den schlingen der drogenabhingigkeit
befreien konnen.




g b 1 sitfapelisly

RS TR gt
T R SR DR S ST 4 T8 Y .
S, 2T 4T ey a3 ki [‘«:rz'
3y i 5 det 7 oot & el
S R
: 33;7 B
Sl st
)

i

1

o i I 1 R
LTREARI A AR ¥ £ K SERE
1792 Db (NCE2 1
[ l":ﬁ“ A“*’I o5
¥ ;J:,,Hi
J




	Beschränkung auf juristische Massnahmen kann nicht helfen

